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Hinweise zur Green Travel Förderung 
Umweltfreundliches Reisen ist definiert als Reisen, bei dem emissionsarme Verkehrsmittel für 
den größten Teil der Reise genutzt werden (umfasst Hin- und Rückreise). Die Europäische 
Kommission weist darauf hin, dass grundsätzlich alle Beteiligten so nachhaltig wie möglich zu 
ihren Aktivitäten an- und abreisen sollten. 
 
Bei Entfernungen bis 500 km wird die Nutzung von Green Travel vorausgesetzt. Bei 
Entfernungen über 500 km gilt eine Empfehlung zur Nutzung umweltfreundlicher 
Verkehrsmittel. 
 
Umweltfreundliches Reisen im Rahmen der EU-Programme Erasmus+ Jugend, Erasmus+ Sport 
und Europäisches Solidaritätskorps (ESK) kann wie folgt bezuschusst werden: 

• Höhere Reisekostenpauschale (es gilt die Entfernung gemäß Distance Calculator) 

• Bis zu vier zusätzliche Reisetage für mehrtägige An-/Abreisen (insgesamt maximal 6 
Reisetage) 
 

Welche Verkehrsmittel gelten im Programmkontext als 
umweltfreundlich?  

  
  

 

 

 

Hinweise zu den Verkehrsmitteln  

• Anspruch auf die Green Travel Pauschale besteht nicht, wenn nur eine einfache Fahrt 
mit einem nachhaltigen Verkehrsmittel zurückgelegt wird. Es muss mehr als 50 Prozent 
der Wegstrecke umweltfreundlich gereist werden. Im Beneficiary Module wird immer 
das Verkehrsmittel eingetragen, mit dem der größte Teil der Wegstrecke zurückgelegt 
wurde. 
 

• CO2-Kompensationen bei Flugreisen gelten nicht für den Erhalt der Green Travel 
Pauschale. Ebenso werden Flugreisen mit nachhaltigen Flugtreibstoffen nicht als Green 
Travel anerkannt. 
 

• Eine Autofahrt (egal ob elektrisch oder mit fossilem Treibstoff) berechtigt nur dann zur 
Green Travel Pauschale, wenn als Fahrgemeinschaft angereist wird. In diesem Fall 

✔ Zug  

✔ Bus 

✔ Fahrgemeinschaften 

✔ Fahrrad 

✔ Boot/Schiff (ab 2026) 

× Flugzeug 

× Auto (auch E-Auto) 

× Motorrad 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/de/resources-and-tools/distance-calculator
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erhalten sowohl der*die Fahrende als auch mitfahrende Teilnehmende die Green 
Travel Pauschale. 
 

• Der Nachweis über die Nutzung von Green Travel kann über die Teilnehmendenliste 
erfolgen, unsere Vorlage finden Sie auf der für Sie relevanten Programmwebsite im 
Dokumentencenter. Reisebelege müssen für den Fall einer Prüfung aufbewahrt 
werden. Bei einer Reise per Fahrgemeinschaft oder Fahrrad ist im Fall einer Prüfung 
eine ehrenwörtliche Erklärung als Alternativbeleg erforderlich. 
 

• Ein Interrail-Ticket kann über die Green Travel Pauschale finanziert werden. Für 
Teilnehmende an Erasmus+ und ESK-Projekten gibt es ein spezielles Interrail-Angebot 
mit einer längeren Gültigkeitsdauer von sechs Monaten. Übrig gebliebene Reisetage 
dürfen von den Teilnehmenden privat genutzt werden. 
 

• Auf Abrechnungsebene gilt immer das tatsächlich genutzte Verkehrsmittel. Die 
höheren Reisekostenpauschalen für Green Travel werden auch dann gewährt, wenn 
auf Antragsebene keine Green Travel Förderung beantragt wurde, aber mit 
umweltfreundlichen Verkehrsmitteln gereist wurde (sofern die Höchstfördersumme 
nicht überschritten wird). 

 

Hinweise zu Zwischenübernachtungen 

• Wenn die Anreise an einem Tag nicht möglich oder nicht zumutbar ist, können bis zu 
vier zusätzliche Reisetage (insgesamt max. sechs Reisetage) über den Posten 
„Organisatorische Unterstützung“ (ESK) bzw. „Individuelle Unterstützung“ (Erasmus+) 
beantragt werden. Damit können z. B. Unterkunft und Verpflegung während der Reise 
bezahlt werden. 
 

• Vorgaben bezüglich der Art der Unterkunft bei mehreren Reisetagen gibt es nicht. Es 
sollte jedoch auf eine sichere und angemessene Unterbringung geachtet werden. 

 
• Es muss nicht der direkte Reiseweg gewählt werden. Die Reisekostenpauschale kann 

für eine beliebige Reiseroute zum Projekt genutzt werden. Wenn nicht der direkte 
Reiseweg gewählt wird, sollte dies nachvollziehbar dokumentiert werden. Für die 
Höhe der Reisekostenpauschale gilt die Luftlinienentfernung zwischen Heimatort und 
Projektort als Bemessungsgrundlage. 
 

• Wenn Teilnehmende aus privaten Gründen einen Zwischenstopp einlegen und ihre 
Anreise auf mehrere Tage aufteilen möchten, ist das für die Förderung kein Problem. 
Es gilt jedoch zu beachten, dass die Reisetage innerhalb der Projektlaufzeit liegen 
müssen. Die Zeit der Unterbrechung wird nicht gefördert. Die zusätzlichen Pauschalen 
für weitere Reisetage werden nur dann gewährt, wenn diese weiteren Tage durch eine 
weite Entfernung/lange Reisedauer begründet sind. 

https://www.interrail.eu/en/interrail-passes/erasmus
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Beispielberechnung: von Berlin nach Rom 

• Schritt 1: Berechnung der Entfernung zwischen Berlin und Rom (= 1183 km) 
• Schritt 2: Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (= zwischen 500 und 1999 km) 
• Schritt 3: Entscheidung zwischen Pauschale für umweltfreundliches Reisen oder herkömmliches 

Reisen -> Wenn umweltfreundliches Reisen ausgewählt wird, erhält die antragstellende 
Organisation oder informelle Gruppe in diesem Fall 417,- statt 309,- Euro (siehe Tabelle für alle 
Entfernungsspannen), d.h. rund 35% mehr als bei der Pauschale für herkömmliches Reisen. 

Budget-
kategorie 

Förderfähige Kosten 
und anwendbare Regeln 

Entfernung Herkömmliches 
Reisen 

Umwelt- 
freundliches 
Reisen 

Reisekosten Zuschuss zu den Kosten, 
die den Teilnehmenden 
(einschließlich der 
Begleitpersonen, 
Gruppenleiter*innen 
und der 
Betreuer*innen) für die 
Reise von ihrem 
Herkunftsort zum Ort 
der jeweiligen Aktivität 
und zurück entstehen. 
Der Betrag wird 
entsprechend der 
Entfernung und der 
Anzahl der Personen 
definiert. 
Der Antragsteller muss 
die Entfernung 
zwischen dem 
Herkunftsort und dem 
Ort der Aktivität 
mithilfe des 
Entfernungsrechners 
der Europäischen 
Kommission angeben. 

0 - 99 km 28,- Euro 56,- Euro 

100 - 499 km 211,- Euro 285,- Euro 

500 - 1999 km 309,- Euro 417,- Euro 

2000 - 2999 km 395,- Euro 535,- Euro 

3000 - 3999 km 580,- Euro 785,- Euro 

4000 - 7999 km 1188,- Euro 1188,- Euro 

8000 km oder 
mehr 

1735,- Euro 1735,- Euro 
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Weiterführende Informationen 

• ESK-Webseite: https://www.solidaritaetskorps.de/ 
• Erasmus+ Jugend-Webseite: https://www.erasmusplus-jugend.de/ 
• Erasmus+ Sport-Webseite: https://www.erasmusplus-sport.de/ 
• Ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz im ESK: 

https://www.solidaritaetskorps.de/ueber-das-programm/prioritaeten/nachhaltigkeit/ 
• Ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Erasmus+:  https://www.erasmusplus-

jugend.de/ueber-das-programm/nachhaltigkeit/ 
• Umwelt- und klimaschonende Projektumsetzung – Ein Leitfaden: 

https://www.jugendfuereuropa.de/ueber-jfe/publikationen/umwelt-und-
klimaschonende-projektumsetzung-ein-leitfaden.4381/ 

https://www.solidaritaetskorps.de/
https://www.erasmusplus-jugend.de/
https://www.erasmusplus-sport.de/
https://www.solidaritaetskorps.de/ueber-das-programm/prioritaeten/nachhaltigkeit/
https://www.erasmusplus-jugend.de/ueber-das-programm/nachhaltigkeit/
https://www.erasmusplus-jugend.de/ueber-das-programm/nachhaltigkeit/
https://www.jugendfuereuropa.de/ueber-jfe/publikationen/umwelt-und-klimaschonende-projektumsetzung-ein-leitfaden.4381/
https://www.jugendfuereuropa.de/ueber-jfe/publikationen/umwelt-und-klimaschonende-projektumsetzung-ein-leitfaden.4381/

